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1 ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1.1 NUTZUNGSSCHABLONE

1.2 SYSTEMSCHEMASCHNITT (von Südwest nach Nordost)
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2 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A - Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nrn. 1 - 26 BauGB

1. ART der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

1.1 "Mischgebiet" (MI) gem. § 6 BauNVO
Folgende Arten von Nutzungen (§ 4 Abs. 2 BauNVO) sind zulässig

 Wohngebäude
 Geschäfts- und Bürogebäude
 Einzelhandelsbetriebe Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes
Folgende Arten von Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO nur im Wege der Aus-
nahme zulässig:

 Sonstige Gewerbebetriebe
 Anlagen für Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche

und sportliche Zwecke.
 Gartenbaubetriebe

Folgende Arten von Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig:
 Tankstellen
 Vergnügungsstätten
 Ausnahmen nach § 6(3) BauNVO (Vergnügungsstätten)

1.2 "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gem. § 4 BauNVO
Folgende Arten von Nutzungen (§ 4 Abs. 2 BauNVO) sind zulässig

 Wohngebäude
 nicht störende Handwerksbetriebe

Folgende Arten von Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO nur im Wege der Aus-
nahme zulässig:

 die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Folgende Arten von Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig:
 Anlagen für Verwaltungen
 Gartenbaubetriebe
 Tankstellen

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-20 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl (§§ 17, 19 und 20 BauNVO)
2.1.1 Die Festsetzungen der Nutzungsschablone gelten als Höchstmaß.
2.1.2 GRZ-Überschreitungen gem. § 19 Abs.4, Satz 2 BauNVO sind zulässig.
2.1.3 Bei Ermittlung der Geschoßflächenzahl (GFZ) sind gem. § 20 Abs. 3 BauNVO alle Flä-

chen von Aufenthaltsräumen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume
und ihrer Umfassungswände in Ansatz zu bringen.
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2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
2.2.1 Der Bezugspunkt des Fertigfußbodens Erdgeschoss wird mit Bezug auf Normalhöhen-

null (NHN) festgesetzt. Die eingetragenen Höhen über NHN gelten jeweils als Höchst-
grenze. Zwischen angegebenen Werten ist zu interpolieren.

2.2.2 Festsetzung der Firsthöhe und Traufhöhe gem. § 16 Abs. 2 u. § 18 Abs. 1 BauNVO
i.V.m. § 88 Abs.6 LBauO:
Maßgeblich für die zulässige Gebäudehöhe sind die in den Schemaschnitten darge-
stellten Höchstwerte. Die Firsthöhe und Traufhöhe werden jeweils gemessen bis zum
Schnittpunkt Außenwand / Dachhaut.
Im Bereich Ziff. 1 sind die Bereiche mit Garagenzufahrten von der Höhenbeschränkung
der max. zulässigen, sichtbaren durchgehenden Wandhöhe ausgenommen.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung
baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

3.1 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt.
3.2 Garagen und Carports, sonstige Gebäude i.S.d. § 23 (5) BauNVO bzw. Nebenanlagen

i.S.d. § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.
Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m Tiefe zur öffentlichen Verkehrsflä-
che hin freizuhalten.

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Je Wohneinheit sind gem. § 9 Abs. 1, Satz 4 BauGB mind. 2 Stellplätze oder Garagen
auf dem jeweiligen Grundstück nachzuweisen.

5. Höchstzulässige Anzahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Im Bereich Ziff. 2 sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nicht mehr als 2 Wohneinheiten je
Wohngebäude zulässig.

6. Anschluss von Grundstücken an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
6.1 Die gem. § 9 Abs. 1, Nr. 26 BauGB zur Herstellung der Straßen notwendigen Bö-

schungen (Geländeeinschnitte und Geländeauftrag) sind nicht Teil der Erschließungs-
anlage, aber dennoch zulässig. Sie entfallen durch Angleichen der Grundstücke und
sind in die Gestaltung der Freiflächen zu integrieren.
Weiter ist ein Streifen von jeweils 0,50 m zur Herstellung von Rückenstützen und Mast-
fundamenten bereit zu stellen. Die in Anspruch genommenen Flächen verbleiben im
Eigentum der jeweiligen Grundstückseigentümer.

6.2 Um für die Leuchten den normkonformen seitlichen Sicherheitsraum für den Kraftfahr-
zeugverkehr von 0,75 m (bei Hochborden 0,5 m) und durch gleiche Leuchtenabstände
eine gleichmäßige Ausleuchtung der Straße zu erreichen, ist es unter Umständen er-
forderlich, dass die Leuchten auf Privateigentum errichtet werden. Die für die Herstel-
lung und Unterhaltung der Anlagen erforderlichen Arbeiten sind hinzunehmen, auf die
Duldungspflicht gem. § 126 BauGB wird hingewiesen.

6.3 Gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche ist gem. § 17 Abs. 2 LBauO bei Errichtung
von Grundstückseinfriedungen ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten, bei Wen-
deanlagen beträgt der Abstand 1,0 m.
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B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB i.V.m. § 88 LBauO

1.  Dachgestaltung
1.1 Es sind, unter Einhaltung der festgesetzten max. Firsthöhe, gem. § 5 Abs. 2 LBauO für

den Hauptbaukörper geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 20° - 45° als Sattel-
dach, Krüppelwalmdach, Zeltdach und versetztem Pultdach mit einem max. Versatz
von 1,0 m sowie Flachdächer bis 4° zulässig.

1.2 Dachaufbauten (Dachgauben) sind gem. § 5 Abs. 2 i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO nur bei
eingeschossiger Bauweise zulässig. Mehrere Gauben zusammen dürfen zwei Drittel
der Trauflänge nicht überschreiten.

1.3 Geneigte Dächer sind gem. § 5 i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO ausschl. in Schiefer, Kunst-
schiefer oder Pfannen sowie als vorbewitterte Zinkeindeckung zulässig.
Glänzende Eindeckungsmaterialien (z.B. Edelengoben) sind gem. § 5 LBauO i.V.m. §
88 Abs. 6 LBauO ausgeschlossen, ausgenommen hiervon sind Sonnenkollektoren o-
der Photovoltaikanlagen.

2.  Fassadengestaltung
2.1 Als Fassade sind gem. § 5 i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO zulässig: Putzflächen, Sichtmau-

erwerk, heimischer Naturstein, Fassadenplatten, Verkleidungen in Holz, Holzmassiv-
bau, Holzskelettbau mit Putzflächen.

2.2 Holzhäuser in Blockholz-Naturstammbauweise sind unzulässig.

C) Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB

1. Oberflächenbefestigung
Hauszufahrten und –zuwegungen, Hofflächen und PKW-Stellplätze sind mit wasser-
durchlässigen Belägen zu befestigen. Es können z.B. verwendet werden: offenfugiges
Pflaster, Drain-Pflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke, Holzpflaster, Rin-
denmulch, Sand / Kies, o.ä..

2. Aufschüttungen / Abgrabungen
- Für Geländemodellierungen sind ab einem zu überwindenden Höhenunterschied

von 1,5 m Terrassen anzulegen.
- Erdböschungen sind in wechselnden Neigungen zwischen 1:2 und 1:3 anzulegen

und zu begrünen (z.B. Einsaat mit Rasen oder Blumenwiese, Bepflanzung mit Stau-
den, Bodendecker oder Sträuchern).

- Stützmauern sind ausschließlich als Trockenmauern oder Gabionenwände bzw. na-
tursteinverblendete oder verputzte Mauern anzulegen und ebenfalls je 1,5 m Höhe
durch Bermen (Breite gem. Stützstatik) zu staffeln

3. Artenschutz
3.1 Die Rodung bzw. der Rückschnitt von Gehölzen und die Räumung der Baufelder ist

gem. Bundesnaturschutzgesetz außerhalb der Vegetationsperiode, d.h. in der Zeit von
01. Okt. bis 28./29. Feb. d. J und unter Beachtung der artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz erfolgen.

3.2 Werden Sommerquartiere, winterschlafende oder anderweitig übertagende Fleder-
mäuse bzw. brütende Vögel angetroffen, ist ein zeitlicher Aufschub der Rodung erfor-
derlich oder ein artenschutzrechtliches Befreiungsverfahren mit entsprechender Ver-
pflichtung der fachgerechten Betreuung der gefundenen Tiere anzustreben.
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D) Festsetzungen zur Erhaltung und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
gem. § 9 Abs. 1, Nr. 25 BauGB

1. Gehölzerhalt
1.1 Die im Bebauungsplan zum Erhalt gekennzeichneten Bäume sind zwingend auf Dauer

in gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten. Bei Verlust oder Abgang ist in
der, dem Verlust unmittelbar folgenden Vegetationsperiode standortnah einfacher Er-
satz anzupflanzen.

1.2 Die sonstigen auf den Baugrundstücken vorhandenen, vitalen Obstbäume und Laub-
gehölze sind soweit bautechnisch möglich oder zum Erhalt gesunder Wohnverhältnisse
sinnvoll zu erhalten. Ein guter Pflege- und Entwicklungszustand ist auf Dauer zu si-
chern.

1.3 Die zu erhaltenden Gehölze sind während der Bauarbeiten entsprechend der einschlä-
gigen DIN-Normen gegen Verlust oder Beeinträchtigung im Wurzel-, Stamm- und Kro-
nenbereich zu schützen.

2. Baumpflanzung
Auf den Baugrundstücken, die keine Pflanzbindung gem. D)1.1 aufweisen, ist mind. 1
hochstämmiger Obstbaum lokaler Tafelobstsorten oder 1 mittelgroßer Laubbaum an-
zupflanzen.
Die Gehölze sind auf Dauer in gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten.
Bei Verlust oder Abgang ist in der, dem Verlust unmittelbar folgenden Vegetationsperi-
ode standortnah einfacher Ersatz anzupflanzen.

Hinweise

Die nachfolgenden Hinweise und Empfehlungen können nicht als Festsetzungen in die Satzung auf-
genommen werden, sind aber als fachrechtliche Vorgaben dennoch bei der Planung und Realisierung
von Vorhaben zu beachten. Sie dienen als Information über außerhalb des Satzungsgebietes umzu-
setzende Kompensationsverpflichtungen gem. Naturschutzrecht sowie zu sonstigen Bepflanzungen
bzw. über Inhalte fachspezifischer Gesetze / Verordnungen bzw. über die Vorgaben von Fachbehör-
den / Träger öffentlicher Belange

1. Überlappung von B-Plänen / Satzungen
Der Teilbereich der Ergänzungssatzung "Mayweg", der durch den Bebauungsplan "Mayweg II"
überplant wird, tritt mit Rechtskraft des Bebauungsplans "Mayweg II" außer Kraft.

2. Bepflanzungen
a) Bei allen Gehölzpflanzungen sind die Grenzabstände gem. die §§ 44 bis 47 LNRG zu be-

achten bzw. ist bei Unterschreitung das Einverständnis des Grundstückseigentümers ein-
zuholen.

b) Bei allen Gehölzpflanzungen ist die fachgerechte Umsetzung der Pflanzarbeiten zu beach-
ten. Neu anzupflanzende Gehölze müssen zu Gebäuden oder versiegelten Flächen einen
ausreichenden Abstand zur Entwicklung eines gesunden Wurzelraumes und einer artge-
mäßen Kronenentwicklung aufweisen.

c) Während angrenzender Bauarbeiten sind alle Gehölze fachgerecht (Krone, Stamm und
Wurzelwerk) gegen Verlust und Beschädigung zu schützen.

d) Neu anzupflanzende Bäume sollten in bodenoffene Pflanzbeete oder Baumscheiben mit
mind. 2 m Durchmesser gesetzt werden.

e) Es wird empfohlen, sichtbare Wände von Gewerbebauten, die auf einer Fläche von mehr
als 200 m² keine Öffnungen oder konstruktive Gliederungen aufweisen, durch Rankpflan-
zen flächig zu begrünen.

f) Für die Gestaltung der Grün- und Freiflächen können folgende Arten verwendet werden:

Großkronige Bäume
Acer platanoides (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Aesculus hippocastane-
um (Rosskastanie), Aesculus x carnea (Scharlach-Rosskastanie), Carpinus betulus (Hain-
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buche), Castanea sativa (Marone), Ginko biloba (Ginko), Juglans regia (Walnuss), Maul-
beerbaum (Morus alba oder Morus nigra), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur
(Stieleiche), Tilia cordata (Winterlinde)

Mittel- bis kleinkronige Bäume
Acer campestre (Feldahorn), Acer negundo (Eschen-Ahorn), Betula pendula (Weiß-Birke),
Corylus colurna (Baumhasel), Malus  – in Sorten (Zier-Äpfel), Mespilus germanica (Mispel),
Prunus avium (Vogelkirsche), Sorbus aria (Mehlbeere), Sorbus aucuparia (Eberesche),
Sorbus domestica (Speierling), Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)

Strauchpflanzungen / Hecken
Acer campestre (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus sanguinea (Roter
Hartriegel), Corylus avellana (Hasel), Crataegus monogyna, C. laevigata (Weißdorn), Euo-
nymus europaeus (Pfaffenhütchen), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Rosa spec.
(Wildrosen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Syringa vulgaris (Flieder), Viburnum
lantana (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

Tafelobstbäume
Sortenempfehlungen für den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz des DLR

Wand- bzw. Mauerbegrünung
Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde), Clematis montana – in Sorten (Waldrebe), Hedera
helix (Efeu), Jasminum nudiflorum (Winterjasmin), Parthenocissus tricuspidata oder P.
quinquefolia (Wilder Wein), Polygonum aubertii (Knöterich), Rosa spec. (Kletterrosen), Vitis
vinifera (Hausrebe)

3. Gesundheitsschutz
Im Untersuchungsraum liegt gem. Radonprognosekarte des LGB RLP ein erhöhtes Radonpo-
tenzial (40 bis 100 kBq/m³) vor. Kleinräumig, also auf der konkreten Baustelle, können davon al-
lerdings aufgrund der örtlich variierenden geologischen Einflussgrößen deutliche Abweichungen
bei den Radonwerten auftreten. Eine genauere Radonmessung in der Bodenluft ist im Rahmen
der Baugrunduntersuchungen für jede Baufläche empfehlenswert.
Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt, Neubauten von vornherein so zu
planen, dass eine Raumluftkonzentration von 100 Bq/m³ im Jahresmittel im Aufenthaltsbereich
nicht überschritten wird. Präventive Maßnahmen können sein:

 Durchgehende Bodenplatte statt Streifenfundament
 Mechanische Luftabführung im Unterbau (bzw. unter dem Gebäude)
 Eventuell radondichte Folie unter die Bodenplatte bringen
 Leitungsdurchführungen (Wasser, Elektrizität, TV, Erdsonden etc.) ins Erdreichsorgfältig

abdichten eventuell oberirdisch verlegen
 Dichte Türen zwischen Kellerräumen und Wohnräumen
 Abgeschlossene Treppenhäuser

4. Bodenschutz / Altlasten
a) Im Geltungsbereich ist mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen zu rechnen, daher werden

Baugrunduntersuchungen für die erforderlichen Gründungsarbeiten empfohlen. Die Anforde-
rungen der einschlägigen DIN-Normen sind dabei zu beachten.

b) Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, sind die Vorgaben
nach § 202 BauGB in Verbindung mit den einschlägigen DIN-Normen sowie die Forderun-
gen des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten.

c) Werden bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen oder erge-
ben sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche/visuelle Auffälligkeiten), ist die SGD Nord, Re-
gionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier zu informieren.

d) Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und boden-
schutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten bzw. zu ent-
sorgen.

e) Die gem. Bodengutachten festgestellten kontaminierten Böden sind unter fachlicher Aufsicht
auszutauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
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5. Oberflächenwasserbehandlung
Maßgeblich für Art und Umfang der Maßnahmen zur naturnahen Bewirtschaftung des anfallen-
den Niederschlagswassers sind die Vorgaben des abgestimmten Entwässerungskonzeptes
i.V.m. den Vorgaben der Satzung der Verbandsgemeinde in der jeweils zum Zeitpunkt des
Bauantrages gültigen Fassung. Der wasserwirtschaftliche Nachweis ist im Entwässerungsan-
trag zum Bauantrag zu erbringen.
Darüber hinaus gelten folgende Empfehlungen / Anregungen / Auflagen der Wasserwirtschaft:
a) Das auf Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen innerhalb der Baugrundstücke an-

fallende Niederschlagswasser sollte grundsätzlich zurückgehalten werden.
Möglich ist eine Rückhaltung mit Verdunstung in offenen Teichen oder eine Rückhaltung in
Regenwasserzisternen mit Brauchwasserspeicher und integriertem Rückhaltevolumen mit
gedrosseltem Ablauf.
Die Bemessung sollte für mind. 50 l/m² befestigter Fläche ausgelegt sein. Jede der Rückhal-
temöglichkeiten sollte über einen gedrosselten Grundablass (Menge gem. Vorgaben der VG-
Werken – mind. aber 0,2 l/sec) verfügen. Das benötigte Rückhaltevolumen ist oberhalb des
Grundablasses nachzuweisen. Überschüssiges Wasser ist per Notüberlauf in die öffentli-
chen Entwässerungsanlagen (hier: Mischwasserkanal) einzuleiten.
Die Bemessung der Rückhalteanlagen, Einstellungen der Drosseln und Ableitung des No-
tüberlaufes ist im Bauantrag nachzuweisen. Eine frühzeitige Abstimmung mit den VG-
Werken / der Genehmigungsbehörde wird empfohlen.

6. Schmutzwasserableitung
Bezüglich der Anschlussmöglichkeiten des Kellergeschosses ist ggfs. der Einsatz einer privaten
Hebeanlage für die Schmutzwasserentsorgung erforderlich.

7. Emissionen / Immissionen
a) Durch die Nutzung der umliegenden landwirtschaftlichen Feldflur kann es betriebs- und wit-

terungsabhängig zu subjektiv wahrnehmbaren Geruchs- und Lärmbelästigungen bzw.
Spritzmittelabdrift kommen, die unter Anwendung der guten fachlichen Praxis immissions-
rechtlich nicht zu beanstanden sind.

b) Durch die Nutzung des angrenzenden Sportgeländes kann es betriebs- und witterungsab-
hängig zu subjektiv wahrnehmbaren Lärmbelästigungen kommen. Die immissionsrechtlichen
Orientierungswerte werden aber gem. gutachterlicher Bestätigung eingehalten.

8. Denkmalschutz
Sollten bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten weitere prähistorische oder historische Ge-
genstände (bewegliche oder unbewegliche), von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist,
dass sie Kulturdenkmäler sind oder als solche gelten, gefunden werden oder Flurdenkmäler
durch die Baumaßnahme betroffen sein, ist dies unverzüglich der Denkmalfachbehörde (Gene-
raldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier [Rheinisches
Landesmuseum], Tel: 0651/9774-0 o. Iandesmuseum-trier@gdke.rlp.de) mündlich oder schrift-
lich anzuzeigen. Die Anzeige kann auch bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Kreisver-
waltung oder der Verbandsgemeinde- / Ortsgemeindeverwaltung erfolgen; diese leiten die An-
zeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter.
Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentümer des Grundstückes, sonstige über das Grund-
stück Verfügungsberechtigte, der Besitzer des Grundstücks und der Leiter der Arbeiten, bei de-
ren Durchführung der Fund entdeckt wurde. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die
Übrigen.

9. Ressourcenschutz
a) Es wird empfohlen, Niederschlagswasser zu sammeln (z.B. in Zisternen, unterirdische Stau-

räume, Wasserteichen) und als Brauchwasser (Toilette, Beregnung der Außenanlagen) zu
nutzen.
Anlagen zur Nutzung von Niederschlagswasser sind mit einem Überlauf mit gedrosseltem
Ablauf zu versehen, der unbeschadet zur Versickerung in den Untergrund gebracht werden
soll oder an die bereitgestellten öffentlichen Entwässerungsanlagen angeschlossen werden
kann. Die hygienischen Auflagen des Bundesgesundheitsamtes, die aktuelle Trinkwasser-
verordnung und die entsprechenden Satzungen der Kommune in den jeweils gültigen Fas-
sungen sind zu berücksichtigen.

b) Die Umsetzung aktiver und passiver Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energiequellen
wird empfohlen.

mailto:Iandesmuseum-trier:@gdke.rlp.de)
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10. Ver- und Entsorgungs- bzw. Telekommunikationseinrichtungen
Die Sicherheitsbestimmungen der Betreiber der Ver- und Entsorgungs- bzw. Telekommunikati-
onsleitungen bezüglich Bebauung und Bepflanzung im Bereich der Sicherheitsstreifen von un-
ter- und oberirdischen Leitungen sind zu beachten.

11. Abfall- und Recyclingabfuhr
Bewohner von Hausgrundstücken, die nicht an Straßen ohne Wendemöglichkeiten für Fahrzeu-
ge der Abfall- und Recyclingabfuhr liegen, müssen die Müllbehälter / Sperrmüll an den nächst
gelegenen, anfahrbaren Abfuhrstandort bringen.

12. Wegenutzungen
Die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit der Straßen, die in Wirtschaftswege übergehen,
ist für den landwirtschaftlichen Verkehr ständig zu gewährleisten.

Diese Textfestsetzungen in separater Fassung sind Bestandteil des Bebauungsplanes Teil-
gebiet: "Mayweg II" der Ortsgemeinde Kinheim

-Ausfertigung-
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses Bebauungsplanes
mit dem Willen des Ortsgemeinderates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verfahrens zur Aufstellung dieses Bauleitplanes werden bekundet.

Kinheim,  ..........................2018

(S)

Walter Klink
(Ortsbürgermeister)


